Allgemeine Anordnung Nr. 2, 

(Gemäß Gesetz Nr. 52 der Militärregierung:
Sperre und Kontrolle von Vermögen.) 

Quelle: AMTSBLATT des KONTROLLRATS in DEUTSCHLAND, Nr. 1, S. 31f
l.G. Farbenindustrie A.G.

In Anbetracht der Tatsache, daß das Hauptziel der Vereinten Nationen darin besteht, eine nochmalige Störung des Weltfriedens durch Deutschland unmöglich zu machen;

daß die I.G. Farbenindustrie A.G. bei dem Aufbau und der Aufrechterhaltung des deutsches Kriegsapparates eine wichtige Rolle gespielt hat;

daß die I.G. Farbenindustrie A.G. durch ein über die ganze Weit verbreitetes Kartellsystem und durch ihr Geschäftsgebaren sich an Deutschlands Streben nach Welteroberung, durch Störung des Wachstums der Industrie und des Handels anderes Nationen und durch Schwächung ihrer Verteidigungskraft wissentlich beteiligt hat;

daß das Kriegspotential, das die im Besitz oder unter der Kontrolle der I.G. Farbenindustrie A.G. befindliche Industrie darstellt, eine erhebliche Bedrohung des Friedens und der Sicherheit der Nachkriegswelt bildet, solange sie sich unten deutschen Kontrolle befindet;

daß die Obernahme der" Leitung und Kontrolle der I.G. Farbenindustrie A.G. und die Besitzergreifung ihres Ver​mögens zur Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen unbedingt erforderlich ist, um diese Industrie und damit das Kriegspotential, das sie darstellt, zu beseitigen; und

daß die Absicht besteht, das beschlagnahmte Vermögen dem Kontrollrat in Deutschland zur Verfügung zu stellen, falls dies von dem Kontrollrat verlangt wird;

wird hiermit folgendes angeordnet:

1. Das gesamte Vermögen innerhalb der Amerikanischen Zone in Deutschland, welches mittelbar oder unmittelbar im Eigentum oder unter der Kontrolle der I.G. Farbenindustrie A.G., einer nach deutschem Recht errichtetes und besteinenden Körperschaft mit Sitz und Hauptniederlassung in Frankfurt a. M., steht, wird hiermit laut Paragraph 1 [g] des Gesetzes der Militärregierung Nr. 52 als der Besitzergreifung, Leitung und Kontrolle der., Militärregierung unterliegend erklärt.

2. Die Leitung und Kontrolle der I.G. Farbenindustrie A. G, und der Besitz ihres gesamten Vermögens in der Ame​rikaaischen Zone Deutschlands werden hiermit von dem Militärgouverneur der Amerikanisches Zone übernommen;

3. Bis zur Übernahme der Kontrolle dieses Vermögens dusch den Kontrollrat oder eine seiner Behörden werden sämtliche Befugnisse des Militärgouverneurs der Amerika​riechen Zone hinsichtlich des auf Grund dieser Anordnung beschlagnahmten Vermögens sowie der Leitung und Kon​trolle der Gesellschaft hiermit der Stellvertreter des Militärgouverneurs der Amerikanischen Zone übertragen. Er​mächtigung zur weiteren Übertragung von einzelnen oder sämtlichen Befugnissen wird hiermit gegeben. Bei der Ausübung dieser Befugnisse sind der Stellvertreter des Militärgouverneurs der Amerikanischen Zone oder von ihr beauftragte oder ermächtigte Personen hinsichtlich des be​troffenen Vermögens den deutschen. Gesetzen nicht unterworfen.

9. Bei der Ausübung dieser Befugnisse dienen dem Stellvertreter des Militärgouverneurs oder der von ihm beauftragten oder ermächtigten Personen hinsichtlich dieses Vermögens die in der Präambel aufgeführten allgemeinen oder im folgenden aufgeführten besonderen Ziele als Richtlinien, und diese können alle die Maßnahmen treffen, die sie zur Erreichung dieser Ziele für geeignet erachten:

a) den verwüsteten nicht feindlichen europäischen Län​dern und den Vereinten Nationen auf Grund eines Programms der Hilfe, Rückerstattung und Wiedergutmachung, das diesbezüglich aufgestellt werden kann, auf Grund dieser Anordnung beschlagnahmte Vermögenswerte zur Verfügung stellen, insbesondere Laboratorien, Fabriken und Ausrüstungen zur Erzeugung von Chemikalien, syntheti​schem Öl und Kautschuk, Magnesium, Aluminium und sonstigen Nichteisenmetallen, Eisen und Stahl, Werkzeug​maschinen und schweren Maschinen; [S. 32]

b) alle auf Grund dieser Anordnung beschlagnahmten und nicht gemäß den Bestimmungen des vorstehenden Ab​satzes a) übertragenen Vermögensteile vernichten, sofern sie zur Herstellung von Waffen, Munition, Giftgas, Sprengstoffen und sonstigem Kriegsgerät oder von Teilen, Zusammen​setzungen oder Beimischungen für die genannten Gegen​stände geeignet sind und nicht zu den Typen gehören, die in den in Deutschland zugelassenen Industriezweigen ge​wöhnlich gebraucht werden;

c) Eigentum sowie Fabriken und Ausrüstungen, die auf Grund dieser Anordnung beschlagnahmt und weder laut Absatz a) und b) übertragen noch vernichtet worden sind, aufteilen bzw. beaufsichtigen.

5. a) Die gesamte Leitung der I.G. Farbenindustrie A. G., auch einschließlich des Aufsichtsrats, Vorstands, des Direk​toriums und sonstiger beamteter oder nichtbeamteter Per​sonen, die allein oder in Gemeinschaft mit anderen ermäch​tigt sind, für die l. G. Farbenindustrie A.G. Verbindlich​keiten einzugehen oder für sie oder in deren Namen zu zeichnen, wird hiermit abgesetzt, aus ihren Stellungen ent​lassen und ihrer sämtlichen Befugnisse hinsichtlich der Ge​sellschaft oder deren Vermögen enthoben.

b) Die Rechte der Aktionäre auf Wahl der Leitung und Aufsicht über die l.G. Farbenindustrie A.G. sind aufgehoben. 6. Artikel IV des Gesetzes Nr. 52 der Militärregierung ist auf Vermögen oder Unternehmen, die durch diese All​gemeine Anordnung erfaßt werden, nicht anwendbar.
7. Diese Allgemeine Anordnung tritt am 5. Juli 1945 in Kraft.

Dokumente:

I. Offener Brief an G.W. Bush vom Präsidenten von A.R.T.I.S.T., einer Künstlerorganisation: http://www.indymedia.de/2001/09/8152.shtml
02.02.2001 
Sehr geehrter Präsident Bush, 

1. DIE BUSH-FAMILIE FINANZIERTE HITLER 

Ihr Großvater Prescott Bush (dessen Portrait nun im Oval Office des Weißen Hauses hängt) und sein Schwiegervater, George Herbert Walker (nach dem Sie benannt sind), waren geschäftsführende Direktoren, Anteilseigner und Vorstandsmitglieder von Brown Brothers Harriman, einst das bedeutendste private Bankhaus Amerikas. In dieser Eigenschaft leiteten sie persönlich einen Verband ineinander verflochtener Unternehmen, einschließlich der Hamburg-Amerika Shipping Line und der Union Banking Corporation. Im Jahre 1942 wurde eine Anzahl dieser Unternehmen zu Frontunternehmen der Nazis erklärt. Dies geschah durch die Aufsichtsbehörde für ausländisches Eigentum, welche die Einhaltung des Gesetzes über den Handel mit dem Feind überwachte. Dieses Gesetz war zuvor vom Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet worden. 

Diese Unternehmen fungierten als Kanäle, über die Hunderte Millionen von Dollar an Bargeld und in Form von strategisch bedeutender Kriegsausrüstung nach Nazi-Deutschland und zu IG Farben geschleust wurden, einem Öl-, Chemie- und Munitionskartell, das sich zur Hälfte im Besitz von John D. Rockefellers Unternehmen Standard Oil befand. Diese selbe IG Farben baute und betrieb Auschwitz sowie 40 weitere Sklavenarbeits- bzw. Vernichtungslager. 

Leider wurde diese beschämende Zusammenarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Viele der Unternehmen, wie General Motors, Alcoa, Monsanto, sowie die verschiedenen Ölfirmen, welche durch die von Ihnen ernannten Kabinettsmitglieder so überreichlich repräsentiert sind, waren ebenfalls enthusiastische Unterstützer Nazi-Deutschlands und in einer Anzahl von Fällen waren sie direkt in den Betrieb der Sklavenarbeits- bzw. Vernichtungslager der IG Farben, sowie den Holocaust und Eugenikmaßnahmen verwickelt. Der Ursprung Ihres Familienvermögens und Ihrer weitreichenden politischen und geschäftlichen Verbindungen können geradezu direkt auf das Dritte Reich zurückgeführt werden.
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Keine Stunde Null 
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25. November 1998
Jungle World

http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_98/48/15a.htm
Nichts gewußt und viel begriffen - die IG Farben seit 1945.  
Von Katja Leyrer  

...

Der Alliierte Kontrollrat hatte bereits im November 1945 mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 9 die vollständige Enteignung des Konzerns beschlossen. In SBZ bzw. der späteren DDR wurde dies auch vollzogen - in den Westzonen bzw. der späteren DDR in "Entflechtungsverhandlungen" umgemünzt, die im Grunde aus nicht mehr als einer Rationalisierungs- und Neuordnungsmaßnahme bestand. Die Chemiemultis Bayer, BASF und Hoechst - wenige Jahre später machte jeder für sich mehr Umsatz als die Mutterfirma - wurden wieder als eigenständige Unternehmen gegründet und die Liquidationsgesellschaft IG Farben i. L. (oder in Abwicklung) aktienrechtlich und juristisch als Nachfolgerin der Firma eingesetzt.  

Sie sollte - ähnlich wie bei einem Konkurs - noch unklare Vermögensdinge zu klären und noch vorhandene Gläubigerforderungen zu befrieden. Dazu zählten neben den Firmenangelegenheiten in den ehemals von Deutschen okkupierten Gebieten und Pensionszahlungen an IG-Angestellte vor allem zu erwartende Entschädigungsforderungen - die "Liquis" waren also dafür da, den anderen Entflechtungstöchtern die Dreckarbeit zu erledigen.  

Für die (west)deutsche Chemieindustrie ein hervorragendes Schnäppchen: "Es war das historische Glück des deutschen Volkes, daß sich die so heterogen zusammengesetzten, im Grunde nur durch das Ziel der Vernichtung der mitteleuropäischen Diktatoren geeinten Sieger zu entzweien begonnen hatten."  

Das sind die Anfangsworte des 1955 von den ersten Liquidatoren der neugegründeten IG Farben in Abwicklung (i.A.) vorgelegten Berichtes über die "Entflechtung und Liquidation" der IG Farben-Industrie. Immerhin konnten BASF, Bayer, Hoechst und Casella mit Eröffnungsbilanzen von zusammen 1,5 Milliarden Mark aufwarten; Geld, das die Liquidatoren der fünfziger Jahre - alle ehemalige NS-Funktionäre - aus dem IG Farben-Vermögen zugunsten der neuen Firmen umschichteten.  

Von 1948 bis 1957 bezahlte IG Farben i.A. jährlich 30 Millionen Mark für Pensionen von ehemaligen leitenden Angestellten, Jahr für Jahr jene Summe, die später einmalig zur Entschädigung der ehemaligen IG-Zwangsarbeiter aufgebracht wurde. Bereits 1953 hatte Norbert Wollheim, ein ehemaliger Buna-Häftling, gegen IG Farben geklagt. In der Folge fand sich die Restfirma nach langwierigen Verhandlungen bereit, 27 Millionen Mark zur Abgeltung aller Ansprüche jüdischer Zwangsarbeiter und Häftlinge des Lagers Monowitz freizustellen. Es handelte sich dabei um die erste Zahlung von "Entschädigung", die allerdings ausdrücklich als freiwillig bezeichnet wurde und nicht mit einer Schuldanerkennung verbunden war. Über die Conference on Jewish Material Claims against Germany, einem Zweckverband vieler Organisationen aus unterschiedlichen Ländern, wurden Anspruchsstellern aus den westlichen Ländern bis in die sechziger Jahre 2 500 bzw. 5 000 Mark gezahlt.  

Dennoch löste sich IG Farben i.L. nicht auf. Im Gegenteil - hart an der Grenze zur Legalität stieg die Abwicklungsfirma ins bundesdeutsche Aktiengeschäft ein, machte Millionengewinne und wartete. Ausdrücklich hatte man nämlich die enteigneten IG-Werte auf dem Boden der DDR mit einem Erinnerungswert von einer Mark geführt. Es handelte sich um den IG-Farben-Besitz - Stichtag 31. Dezember 1944 - in Ostberlin, Schkopau, Bitterfeld, Wolfen, Premnitz und Staßfurt, darunter auch zahlreiche "arisierte" Grundstücke.  

Anfang der neunziger Jahre sorgte die Liqui-Firma für internationales Aufsehen. Mit diversen Klagen bis hin zum Verfassungsgericht, die mittlerweile alle abschlägig beschieden wurden, versuchten die Aktionäre, die Enteignungen der Nachkriegszeit rückgängig zu machen, während das Firmenvermögen weitgehend verschoben und ausgeschüttet wurde. In diesem Zusammenhang kam es in den vergangenen Jahren regelmäßig zu tumultartigen Szenen bei den jährlichen Aktionärsversammlungen: ehemalige Häftlinge und Buna-Zwangsarbeiter und ein Bündnis kritischer Aktionäre forderten die sofortige Auflösung der NS-Nachfolgefirma und die Übereignung des Restvermögens für weitere Entschädigungszahlungen. 
III. IG Farben 
Auflösung Ende 2003 möglich 
Liquidator nennt erstmals Termin / Kritische Aktionäre: Sofort auflösen 
 http://www2.tagesspiegel.de/archiv/2001/09/17/ak-wi-un-4411553.html 
Die Auflösung der IG Farben, des umstrittenen Nachfolge-Unternehmens des ehemals größten Chemiekonzerns der Welt, rückt nach 49 Jahren näher. Erstmals hat Liquidator Otto Bernhardt auf der Hauptversammlung am Montag in Frankfurt einen konkreten Termin genannt und das Aus der Skandalfirma für Ende 2003 in Aussicht gestellt. Die schon vor zwei Jahren angekündigte Stiftung für ehemalige Zwangsarbeiter ist jetzt endlich vollzogen. Allerdings ist sie nur mit einer halben Million Mark ausgestattet. Kritische Aktionäre forderten erneut die sofortige Auflösung der IG Farben und die Ausschüttung des Abwicklungskapitals von rund 20,7 Millionen Mark an ehemalige Zwangsarbeiter.

Die nur etwa 30 Aktionäre der IG Farben wurden vor der Versammlung von etwa 100 Demonstranten empfangen, darunter auch ehemalige Zwangsarbeiter. "IG Farben hier und heute - Mörder zeigen ihre Beute" riefen etwa ein Dutzend Demonstranten im Versammlungsraum. Sie wurden nach handgreiflichen Auseinandersetzungen mit Ordnern aus dem Saal geführt.

Liquidator Bernhardt sieht mittlerweile "realistische" Chancen, das Unternehmen bis Ende 2003 aufzulösen. Die noch ausstehenden rund ein Dutzend Prozesse könnten bis dahin beendet, die rund 500 Wohnungen, die noch im Besitz der IG Farben sind, verkauft werden. Auch Ansprüche an die schweizerische Großbank UBS, deren Vorläufer-Institut sich angeblich zu Unrecht Auslandsvermögen der IG Farben einverleibt haben soll, will Bernhardt bis dahin durchgesetzt haben.

Dass sich die Gründung der Stiftung, die am 13. September endlich umgesetzt wurde, zwei Jahre lang hingezogen hat, begründet der Manager mit schwierigen juristischen Fragen. Die mit 500 000 Mark niedrige finanzielle Ausstattung sei nur ein Sockelbetrag. Bernhardt bekräftigte einmal mehr, dass dies ein freiwilliger Schritt sei. IG Farben habe bereits 1957 rund 30 Millionen Mark für ehemalige Zwangsarbeiter bereitgestellt. Henry Mathews, Sprecher der Kritischen Aktionäre, zeigte kein Verständnis für die Haltung des IG Farben-Managements. Die Stiftung sei völlig unzureichend. Das verbleibende Abwicklungskapital werde ohnehin immer weniger. Ende 2000 belief es sich noch auf 20,7 Millionen Mark, rund 3,7 Millionen Mark weniger als ein Jahr zuvor. Ende 2001 dürfte es angesichts der IG Farben-Verluste noch weniger sein. 
